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~ Amtsgericht Schoneberg
Im Namen des Volkes

Urteil

Geschiftsnummer: 9 C 516/04 " verkiindetam:  31.03.2005

In dem Rechtsstreit ' _ ' . ‘

Joprleeet~ |
ey 0, o

. Klagerin,
- Prozessbevollméchtigter: : A -
. {M(/UL "‘7’{((‘}“
gegen
. Beklagten,

" - Prozessbevollméchtigter:

Vouﬂmd(iaum :":?I!'-'*.w‘v.f.i —-

d. Klag.- W e Fid R ] ‘

, , - enoih s -2 WAL, 2e

hat das Amtsgericht Schéneberg, Zivilprozessabteilung 9, ‘

_in Berlin-Schoneberg, Grunewaldstrafe 66/67, 10823 Berlin,
auf die miindliche Verhandlung vom 31.03.2005 durch den Richter am AmtsgerichtiJF

fur Recht erkannt:

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klagerin 684,68 € nebst Zinsen in Héhe von 5 Prozent-
punkten {iber dem Basiszins seit dem 27.07.2004 sowie auRergerichtliche Kosten in Hohe von
50,70 € zzgl. Zinsen in Hohe von 5 Prozentpunkten {iber dem Basiszinssatz seit dem
16.12.2004 zu zahlen.

2. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorlaufig yollstreckbar. Der Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Klégerin
durch Sicherheitsleistung in Hohe von 1.100,00 € abwenden, wenn nicht die Klagerin selbst

vorher Sicherheit in dieser Hohe leistet.
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Tatbestand

Die Klagerin, eine Werbeagentur die Internetdlenste anbletet verlangt von dem
Beklagten die Bezahlung emes in den Vertragen vom 11. und 26. 03 2004 vereinbarten
Entgeltes fir die Elnnchtung und Pflege von Intemetanschrlften Die Parteien verelnbarten ’

die VorleistUng des Entgeltes (,mit Rechnungss_tellung fur die gesamte Laufzeit fallig“). -

Der Beklagte ein Arzt, W|derr|ef den Bankeinzug der Entgeltforderungen, da er SICh von

der Klagerin getauscht fihlte. Die Klagerin verlangt auch den Ersatz der Ruckrufgebuhren :

und die anteilige Geschéftsgebiihr fiir ihnren Rechtsanwalt.

Die Klagerin beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an die K'Iégevrin 684,68 € nebst Zinsen in
Hoéhe von 5 Z‘P-‘rozentpunkten liber dem Basiszins seit dem 27.07.2004
sowie auBérgerichfIiche Kosten in Hohe von 50,70 € zuzlglich Zinsen in

Hohe von 5 Prozentpunkten tiber dem Basiszins seit Rechtshangigkeit zu

zahlen.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweised
“Der Beklagte ist der Ansicht, dass er die Auftrage wegen Irrtums erfolgrelch angefochten
habe. Die engllschen Fachausdriicke in den schriftlichen Auftragsbestatigungen seien ihm

nicht verstandlich gewesen, auch habe die Klagerin die Einrichtung einer Webseite

versprochen. Auch kénne dér Vertrag widerrufen werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt

der belderseltlg gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen
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Entscheidungsgriinde

Die Kléigerin kann von dem Beklagten gemaR §§ 611, 675 BGB entspréchend der am

11. und 26.03.2004 unterzeichneten Auftragsbestatigungen das dort vereinbarte Honorar
verlangen. Die Parteien haben eine Vorleistungspflicht des Bestellers vereinbart. Gegen
diese Klausel bestehen unter Beachtung des hier elnschlaglgen § 307 BGB keine

Bedenken, da angesichts der vereinbarten durchschnittlichen Preise keine treuwidrige

unangemessene Be'nac;hteiligung des Beklagten vorliegt.

Der Beklagte schuldet das Entgelt far die Einr_ichtuhg und Pflege der Web-Adressen
ausweislich des Wortlautes der Vertragsurkunden'. Die Einrichtung einer Webseite war

nach dem Vertragsinhalt nicht vereinbart, die Vertragsurkunde hat die Vermutung der

Richtigkeit und Vollstandigkeit fiir sich.

DerlBekIa'gte kann die Vertrage nicht gemaR § 119 BGB anfechtenf. Er hat bereits ein
Abweichen seines Erklérungswillens vom Erkldrungsinhalt nicht dargelegt. Die vérant—
wortliche Unterzeichnung der Auftragsbestétigungen kann nur den dort erklarten Inhalt
bestatigt haben, wenn der Beklagte unbekannt gebliebene Motive zur_Unterzeichnung

" hatte, denen in der Vertragsurkunde kein Ausdruck gegeben wurde, so ist dies

unbeachtlich.

Auch kann sich der Beklagte nicht darauf berufen, die englischen Fachausdricke im .
-Vertrag nicht verstanden zu haben. Es ist vollig unwahrscheinlich, dass im Jahr 2005 ein
Arzt, der die engllsche Sprache zu seiner Fortbildung bendtigt und die Computertechnik
aus der Zeit seiner Krankenhaustatlgkelt beherrschen muss, die in den Auftragsbestatl-

- gungen genannten Begrlffe nlcht kennt. Sollte diese Kenntnlslucke aber dennoch
_bestanden haben, hatte der Beklagte die Auftragsbestatigungen nlcht unterzelchnen

diirfen. Ohnehin ist die Anfechtungsfrist des § 121 BGB im Juli 2004, ca. 3 V2 Monate

nach Vertragsschluss, versaumt.
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Auch ein Widerrufsrecht steht dem Beklagten nicht zu, d‘a er den Vertrag zu seiner
selbstandigen beruflichen Tatigkeit (§§ 13, 14 BGB) abgeschlossen hat und nicht
Verbraucher ist (§ 312 BGB). Auch die Preiséngabenverordnung findet gemaR § 9 Abs. 1

Ziff. 1 dieses G‘esetzes auf den Beklagten keine Anwendung.

Die anwaltlichen Gebiihren kénnen nach dem RVG berechnet werden, da der Auftrag im

Juli 2004 erteilt wurde. Sie sind zutreffend berechnet.

Nebenentscheidungen: §§ 286, 288 BGB, 91, 708 ziff. 11, 711 ZPO.
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~ Amtsgericht Schoneberg
Im Namen des Volkes

Urteil

Geschiftsnummer: 9 C 516/04 " verkiindetam:  31.03.2005

In dem Rechtsstreit ' _ ' . ‘

Joprleeet~ |
ey 0, o

. Klagerin,
- Prozessbevollméchtigter: : A -
. {M(/UL "‘7’{((‘}“
gegen
. Beklagten,

" - Prozessbevollméchtigter:

Vouﬂmd(iaum :":?I!'-'*.w‘v.f.i —-

d. Klag.- W e Fid R ] ‘

, , - enoih s -2 WAL, 2e

hat das Amtsgericht Schéneberg, Zivilprozessabteilung 9, ‘

_in Berlin-Schoneberg, Grunewaldstrafe 66/67, 10823 Berlin,
auf die miindliche Verhandlung vom 31.03.2005 durch den Richter am AmtsgerichtiJF

fur Recht erkannt:

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klagerin 684,68 € nebst Zinsen in Héhe von 5 Prozent-
punkten {iber dem Basiszins seit dem 27.07.2004 sowie auRergerichtliche Kosten in Hohe von
50,70 € zzgl. Zinsen in Hohe von 5 Prozentpunkten {iber dem Basiszinssatz seit dem
16.12.2004 zu zahlen.

2. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorlaufig yollstreckbar. Der Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Klégerin
durch Sicherheitsleistung in Hohe von 1.100,00 € abwenden, wenn nicht die Klagerin selbst

vorher Sicherheit in dieser Hohe leistet.
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Tatbestand

Die Klagerin, eine Werbeagentur die Internetdlenste anbletet verlangt von dem
Beklagten die Bezahlung emes in den Vertragen vom 11. und 26. 03 2004 vereinbarten
Entgeltes fir die Elnnchtung und Pflege von Intemetanschrlften Die Parteien verelnbarten ’

die VorleistUng des Entgeltes (,mit Rechnungss_tellung fur die gesamte Laufzeit fallig“). -

Der Beklagte ein Arzt, W|derr|ef den Bankeinzug der Entgeltforderungen, da er SICh von

der Klagerin getauscht fihlte. Die Klagerin verlangt auch den Ersatz der Ruckrufgebuhren :

und die anteilige Geschéftsgebiihr fiir ihnren Rechtsanwalt.

Die Klagerin beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an die K'Iégevrin 684,68 € nebst Zinsen in
Hoéhe von 5 Z‘P-‘rozentpunkten liber dem Basiszins seit dem 27.07.2004
sowie auBérgerichfIiche Kosten in Hohe von 50,70 € zuzlglich Zinsen in

Hohe von 5 Prozentpunkten tiber dem Basiszins seit Rechtshangigkeit zu

zahlen.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweised
“Der Beklagte ist der Ansicht, dass er die Auftrage wegen Irrtums erfolgrelch angefochten
habe. Die engllschen Fachausdriicke in den schriftlichen Auftragsbestatigungen seien ihm

nicht verstandlich gewesen, auch habe die Klagerin die Einrichtung einer Webseite

versprochen. Auch kénne dér Vertrag widerrufen werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt

der belderseltlg gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen
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Entscheidungsgriinde

Die Kléigerin kann von dem Beklagten gemaR §§ 611, 675 BGB entspréchend der am

11. und 26.03.2004 unterzeichneten Auftragsbestatigungen das dort vereinbarte Honorar
verlangen. Die Parteien haben eine Vorleistungspflicht des Bestellers vereinbart. Gegen
diese Klausel bestehen unter Beachtung des hier elnschlaglgen § 307 BGB keine

Bedenken, da angesichts der vereinbarten durchschnittlichen Preise keine treuwidrige

unangemessene Be'nac;hteiligung des Beklagten vorliegt.

Der Beklagte schuldet das Entgelt far die Einr_ichtuhg und Pflege der Web-Adressen
ausweislich des Wortlautes der Vertragsurkunden'. Die Einrichtung einer Webseite war

nach dem Vertragsinhalt nicht vereinbart, die Vertragsurkunde hat die Vermutung der

Richtigkeit und Vollstandigkeit fiir sich.

DerlBekIa'gte kann die Vertrage nicht gemaR § 119 BGB anfechtenf. Er hat bereits ein
Abweichen seines Erklérungswillens vom Erkldrungsinhalt nicht dargelegt. Die vérant—
wortliche Unterzeichnung der Auftragsbestétigungen kann nur den dort erklarten Inhalt
bestatigt haben, wenn der Beklagte unbekannt gebliebene Motive zur_Unterzeichnung

" hatte, denen in der Vertragsurkunde kein Ausdruck gegeben wurde, so ist dies

unbeachtlich.

Auch kann sich der Beklagte nicht darauf berufen, die englischen Fachausdricke im .
-Vertrag nicht verstanden zu haben. Es ist vollig unwahrscheinlich, dass im Jahr 2005 ein
Arzt, der die engllsche Sprache zu seiner Fortbildung bendtigt und die Computertechnik
aus der Zeit seiner Krankenhaustatlgkelt beherrschen muss, die in den Auftragsbestatl-

- gungen genannten Begrlffe nlcht kennt. Sollte diese Kenntnlslucke aber dennoch
_bestanden haben, hatte der Beklagte die Auftragsbestatigungen nlcht unterzelchnen

diirfen. Ohnehin ist die Anfechtungsfrist des § 121 BGB im Juli 2004, ca. 3 V2 Monate

nach Vertragsschluss, versaumt.
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Auch ein Widerrufsrecht steht dem Beklagten nicht zu, d‘a er den Vertrag zu seiner
selbstandigen beruflichen Tatigkeit (§§ 13, 14 BGB) abgeschlossen hat und nicht
Verbraucher ist (§ 312 BGB). Auch die Preiséngabenverordnung findet gemaR § 9 Abs. 1

Ziff. 1 dieses G‘esetzes auf den Beklagten keine Anwendung.

Die anwaltlichen Gebiihren kénnen nach dem RVG berechnet werden, da der Auftrag im

Juli 2004 erteilt wurde. Sie sind zutreffend berechnet.

Nebenentscheidungen: §§ 286, 288 BGB, 91, 708 ziff. 11, 711 ZPO.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

	watermark: Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


